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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.04.1993

Rechtssatz

Für die Wertung einer Straße als solche mit ö0entlichem Verkehr ist unerheblich, ob eine Versorgung durch die

ö0entliche Hand im Sinne der Verkehrssicherungsp4icht statt5ndet und ob die gegenständliche Fläche eine Durchfahrt

nach irgendeiner Richtung gestattet bzw den Fließverkehr behindert.

Selbst eine Einschränkung der Benützungsart auf einen bestimmten Personenkreis (zB "Parken nur für

Hausbewohner") entzieht der Straße nicht den Charakter einer öffentlichen Verkehrsfläche.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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